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(Tabellenangaben sind in den gelb markierten Feldern vorzunehmen)
	Programmjahrgang: 
	15. Jahrgang, 2012

	Projekttitel:
	

	Antragsteller:

	


	Einreichstelle:
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1. Angaben zum Antragsteller

1.1 
Unternehmensangaben
	Firmenwortlaut
	

	Straße
	

	PLZ, Ort
	
	


	Gründungsjahr
	

	Firmenbuch Nr., Rechtsform
	
	

	Unternehmensgegenstand
	

	Eigentümer
	

	Beteiligungen
	


	
	2011
	2010
	2009

	Unselbständig Beschäftigte
	
	
	

	Umsatz in €
	
	
	

	Bilanzsumme
	
	
	


	Bankinstitut
	

	Bankleitzahl, Kontonummer
	
	


	
	JA
	NEIN

	Kleines oder mittleres Unternehmen (gemäß der Definition für KMU der Europäischen Union)
	(
	(

	Zum Vorsteuerabzug berechtigt
	(
	(

	Verurteilung wegen illegaler Beschäftigung von Arbeitskräften innerhalb der letzten fünf Jahre.
Wenn „JA“: am ______________
	(
	(

	Wurde oder wird für den beantragten Förderungszweck bei weiteren Stellen um eine Förderung aus öffentlichen Mitteln angesucht bzw. wurde bereits eine Förderung zugesagt?

(Wenn ja, ist eine vollständige Übersicht anzuschließen)
	(
	(


1.2 
Personenangaben

	
	Zeichnungsberechtigte(r)
	Projektleiter(in)

	Titel, Vorname, Nachname
	
	

	Position im Unternehmen
	
	

	Telefon
	
	

	E-Mail
	
	


	Anzahl der Beschäftigten
	

	… davon Univ.-AbsolventInnen
	

	… davon FH-AbsolventInnen
	

	Angabe der Studienrichtungen


	


1.3 
De-minimis-Beihilfen
Beihilfen beziehungsweise Subventionen eines EU-Mitgliedstaates an ein Unternehmen bedürfen der Genehmigung durch die Europäische Kommission, wenn sie sich wettbewerbsverzerrend auswirken können. Nach der Mitteilung der Kommission vom 6. März 1996 gelten als De-minimis-Beihilfen die Beihilfen, die von einem Mitgliedstaat an ein Unternehmen vergeben werden und deren Betrag als geringfügig anzusehen ist. Folglich sind sie von der Anwendung der Wettbewerbsregeln ausgenommen. Eine De-minimis-Beihilfe ist auf Grund ihres Volumens nicht genehmigungspflichtig, kann jedoch von der Kommission kontrolliert werden.

Gemäß VO (EG) Nr. 1998/2006 der Europäischen Kommission (de minimis) vom 15.12.2006 (Amtsblatt Nr. 379 vom 28.12.2006) idgF darf die Gesamtsumme der einem Unternehmen gewährten De-minimis-Beihilfen, bezogen auf einen Zeitraum von drei Steuerjahren, 200.000 Euro nicht übersteigen (Transportsektor 100.000 Euro). 
	Datum der
Förderzusage
	gewährte Förderung (Förderstelle)
	Fördersumme in Euro

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Gesamtsumme:
	


1.4 
Übereinstimmung mit Gender Mainstreaming

Eine Förderung des Landes Oberösterreich ist u.a. ausgeschlossen, wenn die tatsächliche Chancengleichheit von Frauen und Männern dadurch beeinträchtigt wird.

	Wird Chancengleichheit von Frauen und Männern mit diesem Projekt:
	JA
	NEIN

	a) gefördert
	(
	(

	b) beeinträchtigt
	(
	(

	Wenn „JA“, bitte begründen:




1.5 
Organigramm des Unternehmens 
Grafische Darstellung der Tätigkeitsbereiche und Funktionen im Unternehmen, Kennzeichnung der geplanten Einbindung einer Innovationsassistentin/eines Innovationsassistenten.
…
1.6 
Unternehmensentwicklung

Kurzbeschreibung der Unternehmensgeschichte, Kernkompetenzen, Hauptprodukte oder –dienstleistungen bzw. Marktausrichtung. 

…
2. Beschreibung des Vorhabens
2.1 
Ausgangssituation
Problemstellung, Hintergrund des Projektes im Unternehmen, Anforderungen aus dem Projekt, Innovationsgehalt für das Unternehmen, geleistete Vorarbeiten.
…
2.2 
Projektplan und –inhalte
Darstellung des Innovationsprojektes (für eine Laufzeit von 2 Jahren) in Projektphasen bzw. Arbeitspaketen jeweils mit Angabe von Aktivitäten, Meilensteinen und Ergebnissen.  

…
2.3 
Zeitplan und Kostenschätzung

Darstellung eines Zeitplans (grafisch), Kostenschätzung (aufgegliedert geplante Personal- und Sachkosten nach Hauptkategorien) für das Innovationsprojekt.
…
2.4 
Bedeutung der Ergebnisse

Darstellung der wirtschaftlichen und strategischen Bedeutung des Projektes für das Unternehmen (konkrete Markterwartung, Wettbewerbsposition), Pläne zur Verwertung der Projektergebnisse am Markt.
…
2.5 
Funktion und Profil InnovationsassistentIn und BeraterIn
Darstellung der Funktion der Innovationsassistentin/des Innovationsassistenten und der Beraterin/des Beraters, Erwartungen im Hinblick auf deren Fähigkeiten (Profil, Ausbildung, Kenntnisse). Falls bereits bekannt Angabe der entsprechenden Personen.
…
2.6 
Integration InnovationsassistentIn im Unternehmen
Angabe der verantwortlichen Bezugspersonen und der Pläne für die Integration und Unterstützung der Innovationsassistentin/des Innovationsassistenten im Unternehmen, damit diese/dieser ihre/seine Aufgaben bestmöglich erfüllen kann.
…
3. Angaben zum Innovationsverhalten
	Was veranlasst Ihr Unternehmen zu Neu- bzw. Weiterentwicklungen?
	häufig
	manchmal
	selten
	nie

	Wachstumsmöglichkeiten
	(
	(
	(
	(

	Technologische Entwicklungen
	(
	(
	(
	(

	Konkurrenzsituation
	(
	(
	(
	(

	Kostensituation im Unternehmen
	(
	(
	(
	(

	Änderung des Konsumverhaltens
	(
	(
	(
	(

	Staatliche Vorschriften (Normen, Gesetze etc.)
	(
	(
	(
	(


	Was sind die größten Schwierigkeiten, mit denen Ihr Unternehmen im Innovationsprozess zu kämpfen hat?
	häufig
	manchmal
	selten 
	nie

	Mangel an Technologie-Infos 
	(
	(
	(
	(

	Fehlende Marktinformation
	(
	(
	(
	(

	Mangel an qualifiziertem Personal 
	(
	(
	(
	(

	Hohe Innovationskosten 
	(
	(
	(
	(

	Finanzierungsprobleme
	(
	(
	(
	(

	Organisatorische Probleme
	(
	(
	(
	(

	Zu hohes Risiko
	(
	(
	(
	(


	Welche Ressourcen (Beschäftigte, Budget) stehen in Ihrem Unternehmen für Entwicklungsprojekte für gewöhnlich zur Verfügung?

	

	Auf welche Weise werden Innovationsprojekte in Ihrem Unternehmen angegangen? Wer ist für Innovation verantwortlich? Wie verläuft die Planung, Durchführung, Finanzierung eines innovativen Projektes etc.?

	

	Haben Sie, im Vergleich zum geplanten Projekt, ähnlich dimensionierte Vorhaben bereits bisher durchgeführt? Bitte machen Sie nähere Angaben zu Laufzeit, Umfang, Kosten, Risiko etc.! Haben Sie bisher mit UnternehmensberaterInnen oder F&E-PartnerInnen zusammengearbeitet, und wenn ja, in welchen Bereichen?

	


	Welche Angebote/Netzwerke und Möglichkeiten der Kooperation wurden von Ihrem Unternehmen im Innovationsprozess bisher genutzt?
	häufig
	manchmal
	selten 
	nie

	anderen Firmen
	(
	(
	(
	(

	Universität, Fachhochschule
	(
	(
	(
	(

	Forschungseinrichtungen
	(
	(
	(
	(

	Innovations-Serviceeinrichtungen 

(Cluster, WK, CATT, TIM etc.)
	(
	(
	(
	(


4. Auszug aus den Allgemeinen Förderungsrichtlinien

§ 4

1.
Eine Förderung ist insbesondere ausgeschlossen, wenn

· der Förderungszweck offensichtlich nicht erreicht werden kann;

· ein Notstand bei einem wirtschaftlichen Unternehmen selbst mit Hilfe der Förderung nicht behoben werden kann;

· die Durchführung des zu fördernden Vorhabens die finanzielle Leistungsfähigkeit der Förderungswerberin oder des Förderungswerbers übersteigt oder im ursächlichen Zusammenhang mit diesem Vorhaben zu ihrer/seiner Zahlungsunfähigkeit führen würde;

· gegen die Förderungswerberin oder den Förderungswerber ein Zwangsvollstreckungs-, Konkurs- (Schuldenregulierungs-), Ausgleichs- oder Reorganisationsverfahren anhängig ist;

· die tatsächliche Chancengleichheit von Frauen und Männern dadurch beeinträchtigt wird;

· das Diskriminierungs- oder Benachteiligungsverbot gemäß dem Oö. Antidiskriminierungsgesetz, LGBl. Nr. 50/2005 i.d.g.F., (abrufbar unter http://www.ris.bka.gv.at/lr-oberoesterreich/) nicht beachtet wird.

Eine Förderung kann versagt werden, wenn über das Vermögen der Förderungswerberin oder des Förderungswerbers einmal ein Konkursverfahren eröffnet und abgeschlossen bzw. mangels Vermögens nicht eröffnet wurde.

2.
Die Vergabe von Förderungen an wirtschaftliche Unternehmen ist davon abhängig zu machen, dass diese Unternehmen nicht wegen illegaler Beschäftigung von Arbeitskräften bestraft worden sind. Bei erstmaligem Verstoß ist der Ausschluss von Förderungen anzudrohen; im Wiederholungsfall ist der Ausschluss für die Dauer von zwei, bei weiteren Wiederholungen für die Dauer von fünf Jahren ab Rechtskraft der letzten Bestrafung vorzunehmen.

§ 7

1.
Ein gefördertes Vorhaben ist zur Gänze durchzuführen. Bei der Durchführung des Vorhabens sind die Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu beachten und ist der Förderungsbetrag im Rahmen der eingesetzten Gesamtmittel wirtschaftlich, sparsam und nur für den Zweck zu verwenden, für den er gewährt wurde.

2.
Die Förderungswerberinnen und Förderungswerber haben gegebenenfalls die nachstehend angeführten und darüber hinaus erteilten Bedingungen, Auflagen oder Fristen einzuhalten bzw. zu erfüllen:
a)
Über Aufforderung der Förderstelle sind Kostenberechnungen vorzulegen; entstehen durch die Investition Folgekosten bzw. Folgeausgaben, sind diese möglichst genau abzuschätzen und zusammen mit Finanzierungsplan, Kapitalnachweis usw. in der von der Förderstelle gewünschten Form darzulegen.

b)
Bei Förderung eines Vorhabens mit einer Gesamthöhe von mindestens 2 Mio. Euro und einem Förderungsausmaß von mindestens 40 % der Gesamtkosten des Förderungsgegenstandes ist die Vergabe von Aufträgen jedenfalls gemäß der ÖNORM A 2050 in der Fassung vom 1. März 2000 vorzunehmen, sofern auf die Vergabe von Aufträgen im Zusammenhang mit dem geförderten Vorhaben nicht ohnehin das Bundesvergabegesetz 2002 anzuwenden ist.

c)
Wird die Durchführung bzw. Abwicklung geförderter Vorhaben zur Gänze oder teilweise an Dritte übertragen, ist sicher zu stellen, dass die sich auf die Durchführung und Abwicklung des Förderungsgegenstandes sowie auf die Kontrollrechte des Landes beziehenden Bestimmungen der Allgemeinen Förderungsrichtlinien bzw. der Förderungserklärung an die Vertragspartner überbunden werden.

d)
Über Aufforderung ist über die widmungsgemäße und ökonomische Verwendung des Förderungsbetrages fristgerecht zu berichten bzw. sind Nachweise in der vom Land gewünschten Form zu erbringen.

e)
Den Organen oder Beauftragten des Landes (z.B. Oö. Landesrechnungshof) und der EU ist Einsicht in die Bücher und Belege sowie in sonstige der Überprüfung des Förderungsvorhabens dienende Unterlagen und die Besichtigung an Ort und Stelle zu gestatten und sind die erforderlichen Auskünfte zu erteilen bzw. durch geeignete Auskunftspersonen erteilen zu lassen sowie über Verlangen Jahresabschlüsse vorzulegen.

f)
Das geförderte Vorhaben ist für eine angemessene Dauer, die von der Förderstelle festgelegt wird, dem Förderungszweck zu widmen. 

3.
Das Land Oberösterreich kann jederzeit, wenn nachträglich besondere Umstände eine Änderung der festgelegten Bedingungen und Auflagen es erfordern, neue oder zusätzliche Bedingungen und Auflagen vorsehen; hierüber ist eine entsprechende Zusatzvereinbarung zu treffen.

§ 9

1.
Die im Förderungsansuchen enthaltenen sowie bei der Abwicklung und Kontrolle der Förderung anfallenden personenbezogenen und gemäß dem Datenschutzgesetz 2000, BGBl. I Nr. 165/1999 in der geltenden Fassung, automationsunterstützt verarbeiteten Daten können an
· die zuständigen Organe des Bundes,

· die zuständigen Landesstellen,
· den Oö. Landesrechnungshof für Prüfungszwecke,
· die Organe der EU für Kontrollzwecke,
· das beim Bundeskanzleramt eingerichtete Kontaktkomitee für die Koordinierung der Finanzierungs- und Förderungseinrichtungen,
· andere Förderungsstellen auf Anfrage, insoweit dies für deren Koordinationsaufgaben erforderlich ist, sowie an 

· Dritte zum Zwecke der Erstellung der notwendigen wirtschaftlichen Analysen und Berichte über die Auswirkung der Förderung - unter Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen übermittelt  werden.

2.
Name und Adresse der Förderungsempfängerinnen und Förderungsempfänger sowie Zweck, Art und Höhe der Förderung können in Förderberichte aufgenommen werden. Bei Förderungen ab einem Betrag von 4.000 Euro ist, sofern die Oö. Landesregierung nicht bestimmte Förderungsmaßnahmen davon ausnimmt, die Zustimmung der Förderungsempfängerin oder des Förderungsempfängers zur Veröffentlichung dieser Daten zum Zweck der Information der Öffentlichkeit und der Organe des Landes über die Verwendung von Fördermitteln des Landes Oberösterreich im Rahmen von Förderberichten, insbesondere im Internet, einzuholen.

Im Fall einer Nichtzustimmung oder eines schriftlichen Widerrufes der Zustimmung zur Veröffentlichung von Daten im Förderbericht des Landes Oberösterreich behält sich das Land Oberösterreich eine Prüfung vor, ob dennoch eine Übermittlung der Daten aufgrund einer ausdrücklichen gesetzlichen Ermächtigung oder Verpflichtung oder nach einem entsprechend positiven Ergebnis einer Interessenabwägung gemäß § 8 Abs. 1 Z. 4 DSG 2000 (Rechtfertigung durch überwiegend berechtigte Interessen der Auftragsgeberin oder des Auftragsgebers oder eines Dritten) möglich ist.

3.
Name und Adresse der Förderungsempfängerinnen und Förderungsempfänger sowie Branche, Art und Inhalt des Projektes, Gesamt- und förderbare Projektkosten, Art und Höhe der Förderung und die programmbezogenen Indikatoren können für eventuelle Berichte im Rahmen des EU-Wettbewerbsrechts an die Wettbewerbsbehörde, bei EU-kofinanzierten Projekten eventuell auch an die im Zusammenhang mit der Begleitung der Zielprogramme bzw. der Gemeinschaftsinitiativen eingesetzten Begleitausschüsse und an die zuständigen EU-Finanzkontrollinstitutionen für EUStrukturfondsmittel weiter gegeben werden.

4.
Gemäß § 8 Abs. 2 bis 4 des Oö. Landesrechnungshofgesetzes, LGBl.Nr. 38/1999 in der geltenden Fassung, werden allfällige Prüfungsberichte des Landesrechnungshofes den betreffenden Organen des Landes sowie der Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht.

§ 11

1.
Die Förderungswerberinnen und Förderungswerber haben sich im Rahmen der Förderungserklärung (§ 8) zu verpflichten, eine gewährte Förderung sofort samt Zinsen (Z. 2) zurückzuzahlen und/oder das Erlöschen zugesicherter, aber noch nicht ausbezahlter Förderungen zur Kenntnis zu nehmen, wenn
· die Förderung auf Grund wissentlich unrichtiger Angaben erwirkt wurde,
· der Förderungsbetrag widmungswidrig verwendet wurde,
· Bedingungen, Auflagen oder Befristungen nicht erfüllt wurden,
· übernommene Verpflichtungen nicht eingehalten oder Zustimmungen widerrufen wurden,
· über ihr Vermögen vor ordnungsgemäßem Abschluss des Vorhabens ein Konkursverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines Konkurses mangels kostendeckendem Vermögens abgelehnt wird und dadurch insbesondere der Förderungszweck nicht erreichbar oder gesichert erscheint,
· das geförderte Vorhaben nach Erhalt und widmungsgemäßer Verwendung der Förderung innerhalb der vom Land festgesetzten Dauer der Widmung aufgegeben, eingestellt, stillgelegt usw. wurde,
· das mit dem geförderten Vorhaben im Zusammenhang stehende Unternehmen, Objekt, Projekt usw. innerhalb der vom Land festgesetzten Dauer der Widmung ganz oder teilweise veräußert oder in Bestand gegeben wird oder wenn aus einem sonstigen Anlass ein Wechsel in der Person der Förderungsempfängerin oder des Förderungsempfängers eintritt. Ausgenommen ist der Übergang des Unternehmens, Objektes, Projektes usw. an die Ehegattin oder den Ehegatten und der einmalige Übergang an Verwandte bis zum dritten Grad bzw. mit ausdrücklicher Zustimmung des Landes auch der Übergang an sonstige Personen, wenn der Förderungszweck weiterhin erfüllt wird.

2.
Bei einer Rückforderung gemäß Z. 1 werden ab dem Tag der Auszahlung Zinsen in der Höhe von 6 % über dem zum Zeitpunkt der Auszahlung der Förderung geltenden Basiszinssatz (§ 1 Abs. 1 1.Euro-Justiz-Begleitgesetz, BGBl. I Nr. 125/1998) pro Jahr geltend gemacht. Der ermittelte Zinssatz gilt unverändert bis zur vollen Abstattung des Rückzahlungsbetrages, im Falle eines Zahlungsverzuges werden die verrechneten Zinsen kapitalisiert. Bei einer unterjährigen Zinsenberechnung erfolgt die Zinsenfestlegung auf Basis tatsächlicher Tage.
( Zinsenformel:   Kapital x Zinssatz x Tage / 36.500 )
3.
Im Falle der Nichtbeachtung der Rückzahlungsverpflichtung bei Feststellung einer widmungswidrigen Verwendung ist neben der zivilrechtlichen Durchsetzung des Rückforderungsanspruches auch Strafanzeige gemäß § 84 Strafprozessordnung 1975 in Verbindung mit § 153b Strafgesetzbuch zu erstatten.

5. Rechtsverbindliche Unterschriften

5.1
Wir bestätigen die Richtigkeit und Vollständigkeit der unternehmens- und projektbezogenen Angaben im Förderantrag Punkt 1 – 3. und erklären uns zu weiteren Auskünften bereit.

5.2
Wir erklären bzw. verpflichten uns, für den Fall einer Gewährung von Förderungsmitteln des Landes Oberösterreich, die "Allgemeinen Förderungsrichtlinien des Landes Oberösterreich" *) vollinhaltlich und verbindlich anzuerkennen, insbesonders

· die sich aus § 7 der Richtlinien ergebenden Förderungsbedingungen und darüber hinaus vom Land Oberösterreich erteilten Bedingungen, Auflagen oder Fristen einzuhalten bzw. zu erfüllen;

· einer Datenverwendung bzw. Datenveröffentlichung gemäß § 9 der Richtlinien zuzustimmen;

· einer gemäß § 11 der Richtlinien eintretenden Rückzahlungsverpflichtung nachzukommen

und erklären, dass keine Förderungs-Ausschließungsgründe gemäß § 4 dieser Richtlinien vorliegen.

5.3 Wir stimmen ausdrücklich einer Veröffentlichung unseres Namens und unserer Anschrift, des Zwecks sowie der Art und Höhe der Förderung im Rahmen von Förderberichten zur Information der Öffentlichkeit und der Organe des Landes über die Verwendung von Fördermitteln des Landes Oberösterreich, insbesondere im Internet, zu.
5.4 Wir bestätigen die Kenntnis der Rahmenbedingungen des Förderprogramms „InnovationsassistentInnen/–beraterInnen für KMU“ gemäß aktueller Veröffentlichung unter www.innovationsassistent.at.
………………………………………..
…………………………………………….……………………


Ort und Datum
Stampiglie und rechtsverbindliche Unterschrift



der AntragstellerIn
*) Allgemeine Förderungsrichtlinien des Landes Oberösterreich, Fin-010104/145-2006, verlautbart in der Amtlichen Linzer Zeitung vom 11. Mai 2006, Folge 10/2006, und auf der Homepage des Landes Oberösterreich unter http://www.land-oberoesterreich.gv.at > Themen > Förderungen

6.
Anlagen

· Dokumentation der Rechtsform

· Bei Kapitalgesellschaften: Firmenbuchauszug des letzten Geschäftsjahres (Anlage)

· Bei Personengesellschaften: Gesellschafter, Beteiligung, Art der Beteiligung (Anlage)

· Bei Einzelunternehmen Gewerbeschein

· Bei Vereinen: Auszug aus dem Vereinsregister, Amtbestätigung über die vertretungs- und zeichnungsberechtigten Funktionäre (Anlage)
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